
 

  
An den  

Bürgermeister der Stadt Rheinbach 

Herrn Stefan Raetz 

Schweigelstrasse 23 

53359 Rheinbach 

Joachim Schollmeyer 

Meisenweg 16 

53359 Rheinbach 

Mitglied des Rates der Stadt Rheinbach 

den 17. Juni 2019 

 

Anfrage zur ‚Verschotterung’ von Gärten 

 

Sehr geehrter Herr Raetz,  

Umweltausschuss und Rat der Stadt Rheinbach waren sich einig, dass die ‚Verschotterung’ von 

Gärten steuernd begrenzt werden sollte. In diesem Zusammenhang bitte ich um die 

Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Inwieweit stimmt die Verwaltung der Feststellung zu, dass eine mit Folie/Vlies ausgekegelte 

und mit Kies/Schotter gefüllte Fläche eine versiegelte Fläche im Sinne des §12 der „Ordnung 

zur Erhebung von Beiträgen und Gebühren sowie für den Ersatz von Aufwendungen 

(Beitrags- und Gebührenordnung) zur Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Rheinbach 

und der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 

13.12.2013” darstellt? 

2. Wie viele solche neu hergestellte Flächen wurden der Stadt im Rahmen der Anzeigepflicht 

nach §12 (5) der genannten Ordnung in den letzten 3 Jahren angezeigt? Wie viel Fläche in m² 

wurde insgesamt gemeldet? 

3. Wie viele Flächen hat die Stadt Rheinbach durch eigene Initiative nach einer Anlage eines 

‚Schottergartens’ entsprechend nacherfasst? 

4. Wie plant die Verwaltung die restlichen Flächen zu erfassen? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Schollmeyer (Fraktionssprecher) 

 


